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 Veröffentlicht am 17.02.1987

Index

L37154 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Oberösterreich

L81704 Baulärm Umgebungslärm Oberösterreich

L82000 Bauordnung

L82004 Bauordnung Oberösterreich

L82304 Abwasser Kanalisation Oberösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO OÖ 1976 §45 idF 1983/082;

BauRallg;

Rechtssatz

Ein Bauansuchen, welches sich auf ein nicht bewilligungsp>ichtiges Vorhaben bezieht, ist zurückzuweisen. Eine

Parteistellung der Nachbarn nach der OÖ BauO, die eine Beteiligung der Nachbarn im baupolizeilichen Verfahren und

damit ein Antragsrecht darin nicht vorsieht, besteht in einem solchen Fall nicht.

Schlagworte

Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv öffentliche Rechte BauRallg5/1
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